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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Unmittelbar nach der Volksabstimmung begannen die Diskussionen über eine mit dem
internationalen Recht verträgliche Umsetzung des neuen Verfassungsartikels.
Bundesrat Blocher setzte zu diesem Zweck anfangs April eine Arbeitsgruppe unter der
Leitung des Direktors des Bundesamtes für Justiz, Heinrich Koller, ein, in welcher
neben internen und externen Sachverständigen auch die Initiantinnen vertreten sind.
Diese Arbeitsgruppe legte im Juli einen ersten Entwurf vor, den Blocher im September
präsentierte. Dieser sieht keine automatische Überprüfung der Verwahrung vor,
sondern ein mehrstufiges Verfahren: Ein lebenslänglich Verwahrter soll ein Gesuch um
eine neue Begutachtung stellen dürfen. Danach würde eine Fachkommission abklären,
ob neue wissenschaftliche Erkenntnisse zur Therapierbarkeit vorliegen oder ob
bekannte Therapien aufgrund persönlicher Veränderungen des Täters erfolgreich sein
könnten. Falls dem so ist und die Therapie zu einer erheblichen Reduktion der
Gefährlichkeit des Täters führt, könnte ein Gericht die lebenslange Verwahrung in eine
befristete umwandeln. Blocher gab gleichzeitig bekannt, dass er dem Parlament
beantragen werde, die in der Strafrechtsreform geschaffenen Bestimmungen über die
ordentliche Verwahrung in zwei Punkten zu verschärfen. Erstens soll eine Verwahrung
auch für rückfallgefährdete Täter angeordnet werden können, die zu einer Strafe von
weniger als zehn Jahren verurteilt worden sind. Zweitens soll eine ordentliche oder
lebenslange Verwahrung nachträglich auch gegen bereits verurteilte Täter
ausgesprochen werden können; diese Bestimmung soll zudem rückwirkend angewendet
werden, d.h. auch auf Täter, die vor Inkraftsetzung des Gesetzes verurteilt worden sind.
In einer ersten Stellungnahme erklärten sich die Initiantinnen mit dieser Lösung
einverstanden unter der Bedingung, dass sämtliche drei Punkte realisiert werden.
Negativ auf die Vorschläge reagierten hingegen, mit Ausnahme der SVP, die Parteien
sowie die Dachverbände der Juristen und der Ärzte. Diese seien nicht
menschenrechtskonform (insbesondere die nachträgliche Aussprechung der
Verwahrung) und stünden im Widerspruch zu den wissenschaftlichen Grundlagen und
der ärztlichen Ethik, wurde dagegen eingewendet. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.12.2004
HANS HIRTER

Privatrecht

Als Zweitrat stimmte auch der Ständerat der Motion Nabholz (fdp, ZH) für die Schaffung
eines rechtlichen Rahmens für den Umgang mit digitalen Unterschriften und Urkunden
zu. Bereits zuvor hatte der Bundesrat mit einer neuen Verordnung die Leitplanken
gesetzt für die Verwaltung der öffentlichen Schlüssel, welche die Echtheit der
Unterschriften zertifizieren. Diese Aufgabe soll in der Schweiz von einer privatrechtlich
organisierten Gesellschaft (Swisskey AG) übernommen werden. Bei der Anerkennung
der digitalen Unterschrift steht die Schweiz unter Wettbewerbsdruck, hat doch die EU
anfangs Jahr mit einer Richtlinie die allgemeinen Bedingungen in Kraft gesetzt, welche
ihre Mitgliedstaaten bis Mitte 2001 ins nationale Recht umsetzen müssen. Der Direktor
des Bundesamts für Justiz, Heinrich Koller, skizzierte zwar im Oktober den Inhalt des
entsprechenden neuen Gesetzes, das neben der Gleichstellung der digitalen mit der
handschriftlichen Signatur auch Konsumentenschutzbestimmungen für im Internet
abgeschlossene Kauf- und Mietverträge bringen soll. Die angekündigte Vernehmlassung
wurde aber erst Anfang 2001 gestartet. 2

MOTION
DATUM: 26.09.2000
HANS HIRTER

1) 24h, 3.4.04; TA, 12.7.04; NZZ und TA, 16.9.04; NZZ, 16.12.04 (Reaktionen).
2) Motion: AB SR, 2000, S. 224. Unterschrift: TA, 25.10.00. Verordnung: NZZ, 20.4. und 26.9.00.
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